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3) Gesetz vom 18. Juni 1868, die Brauwalzsteuer vom Haustrunke betreffend.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regie.
render Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kramhsfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein u. s. w.

verordnen unter Zustimmung des Landtags was folgt:

I.

Das Brauen von Resselbier, welches im Landestheile Gera und in der Pflege
Saalburg nach F. 46 des Gesetzes vom 1. Mai 1839 bereits verboten ist, wird biermit
auch in den übrigen Landestheilen bei Zehn Thalern Ordnungsstrafe für seden Contra-
ventionsfall (außer der Defraudationsstrafe) untersagt.

2.

Die Bereitung von Bier in Brauereianstalten unterliegt ohne Unterschied, ob das-
selbe zum Verkaufe kommen, oder blos zum eignen Hausbedarfe dienen soll, der gesetz-
lichen Braumalzsteuer für den Centner Malzschrot.

3.

Die entgegenstehenden Bestimmungen in 88. 4 und 5 der Braumalzsieuergeseße
für Schleiz vom 10. Juli 1838 und fur Lobenstein-Ebersdorf vom 1. Juli 1838 treten
mit dem 1. October d. Is. außer Kraft.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidrückung Unseres landes-
sürstlichen Insiegels.

Heinrichsruhe, den 18. Juni 1868.

(L. S) Heinrich XIV.
v. Harbon. Dr. E. v. Beulwiß.


